
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die „Tübinger Musikschule (TMS)“

vom (Datumwird von10ausgefüllt)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des

Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der

Universitätsstadt Tübingen am (Datum wird von 10 ausgefüllt) folgende Satzung zur Änderung der

Gebührensatzung für die „Tübinger Musikschule (TMS)“ vom 25. Juli 2016, zuletzt geändert durch

Satzung vom 2. Mai 2019, beschlossen:

Artikel 1
Satzungsänderung

1. In § 7 wird Absatz 5 mit folgendem Inhalt neu eingefügt:

(5) Schülerinnen und Schüler, die eine Aufnahmeprüfung für die Begabtenförderung oder die

Studienvorbereitende Ausbildung an der Tübinger Musikschule bestanden haben, erhalten

vorbehaltlich vorhandener Kapazitäten ohne Gebühr zusätzliche Unterrichtseinheiten im Hauptfach

von 15, 30 oder 45 Unterrichtsminuten, Unterricht in Musiktheorie und Unterricht in

Ensemblefächern. Voraussetzung dafür ist die Belegung von 45 Wochenminuten im Einzelunterricht.

Die Höhe der zusätzlichen Unterrichtseinheiten bestimmt die Prüfungskommission für die

Aufnahmeprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Dauer der Ermäßigung beträgt ein Jahr und

kann durch eine erfolgreiche Teilnahme an einer erneuten Aufnahmeprüfung verlängert werden.

Näheres wird in der Geschäftsordnung zur Begabtenförderung und Studienvorbereitenden

Ausbildung an der TMS geregelt.

2. Die Anlage „Gebührenverzeichnis Tübinger Musikschule“ wird wie folgt geändert:

Gebührenverzeichnis Tübinger Musikschule

gültig ab 01.10.2022

Gebühren für Personen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr ("Jugendgebühr")

Unterrichtsart Reguläre Jugendgebühr

Jugendgebühr für Nutzerinnen und
Nutzer aus der Universitätsstadt

Tübingen

 
Jahres
gebühr

Monatl.
Teilbetrag

Jährlicher
Abschlag

Zu
zahlender
Differenz-
betrag

Monatl.
Teilbetrag

           

Elementarbereich:          

Rhythmik in Begleitung (50 Wochenmin., 10er Gruppe) 447,60 € 37,30 € 64,80 € 382,80 € 31,90 €

Elementare Musikerziehung (60 Wochenmin., 12er Gruppe) 447,60 € 37,30 € 64,80 € 382,80 € 31,90 €

           

Orientierungsbereich:          

Grund- u Aufbaukurs (45 Wochenmin.) 496,80 € 41,40 € 66,00 € 430,80 € 35,90 €

Grund- u Aufbaukurs (60 Wochenmin.) 577,20 € 48,10 € 60,00 € 517,20 € 43,10 €

Instrumentenkarussell (50 Wochenmin.) 697,20 € 58,10 € 98,40 € 598,80 € 49,90 €

           

Instrumental- und Vokalbereich:          

Einzelunterricht (30 Wochenmin.) 1.286,40 € 107,20 € 163,20 € 1.123,20 € 93,60 €

Einzelunterricht (45 Wochenmin.) 1.792,80 € 149,40 € 277,20 € 1.515,60 € 126,30 €

Einzelunterricht (60 Wochenmin.) 2.380,80 € 198,40 € 364,80 € 2.016,00 € 168,00 €



2er Gruppe (45 Wochenmin.) 1.071,60 € 89,30 € 172,80 € 898,80 € 74,90 €

3er Gruppe (50 Wochenmin.) 898,80 € 74,90 € 132,00 € 766,80 € 63,90 €

4-5er Gruppe (60 Wochenmin.) 898,80 € 74,90 € 132,00 € 766,80 € 63,90 €

           

Ensemblebereich:          

Trio bis Quintett (für Schülerinnen und Schüler, die sonstigen
Unterricht an der TMS belegen*) 96,00 € 8,00 € 13,20 € 82,80 € 6,90 €

Ab Sextett (für Schülerinnen und Schüler, die sonstigen
Unterricht an der TMS belegen*) 48,00 € 4,00 € 6,00 € 42,00 € 3,50 €

Trio bis Quintett (für Schülerinnen und Schüler, die keinen
sonstigen Unterricht an der TMS belegen) 459,60 € 38,30 € 60,00 € 399,60 € 33,30 €

Ab Sextett (für Schülerinnen und Schüler, die keinen sonstigen
Unterricht an der TMS belegen) 237,60 € 19,80 € 33,60 € 204,00 € 17,00 €

*mit Ausnahme von Einzelunterricht 45/60 Wochenminuten:        
Bei Belegung Einzelunterricht 45/60 Wochenminuten ist die
Teilnahme an Ensembles frei.        

Instrumental und Vokalbereich:
Einmalige
Gebühr        

10er Karte (200 Unterrichtsminuten) für Studierende bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres 186,60 €

Gebühren für Personen mit Vollendung des 27.
Lebensjahrs ("Erwachsenengebühr")        

Instrumental- und Vokalbereich:
Jahres-
gebühr

Monatl.
Teilbetrag

Einmalige
Gebühr

Einzelunterricht (10 Wochenmin.) 492,00 € 41,00 €

Einzelunterricht (20 Wochenmin.) 984,00 € 82,00 €

Zweiergruppe (10 Wochenmin.) 288,00 € 24,00 €

Zweiergruppe (20 Wochenmin.) 576,00 € 48,00 €

Dreiergruppe (10 Wochenmin.) 205,20 € 17,10 €

Dreiergruppe (20 Wochenmin.) 410,40 € 34,20 €

Vierergruppe (10 Wochenmin.) 145,20 € 12,10 €

Vierergruppe (20 Wochenmin.) 290,40 € 24,20 €

10er Karte (200 Unterrichtsminuten) 208,00 €

Instrumentengebühr  

(incl. Instrumentenversicherung)  
Instrumente der Kategorie I: Trompete, Tiefes Blech,
Akkordeon, Keyboard, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Harfe  
Instrumente der Kategorie II: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass (incl.
Bogen), Querflöte, Oboe,  

Klarinette, Fagott, Saxophon, Waldhorn, Percussioninstrumente  

Instrumentengebühr:
Jahres-
gebühr

Monatl.
Teilbetrag

Instrumentengebühr Kategorie I 144,00 € 12,00 €

Instrumentengebühr Kategorie II 204,00 € 17,00 €

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Tübingen, den (Datum wird von 10 ausgefüllt)

Boris Palmer

Oberbürgermeister


